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Der Stadtrat hat in seiner 25. Sit-
zung vom 02.02.2022 folgende
Beschlüsse gefasst:

Beitrittsbeschluss zum Ge-
nehmigungsbescheid des
Landratsamtes Meißen,
Rechts- und Kommunalauf-
sicht über die Genehmigung
der Haushaltssatzung 2022
(Beschluss-Nr. 22/7/032)
Die Große Kreisstadt Meißen
tritt dem Genehmigungsbe-
scheid des Landratsamtes Mei-
ßen, Rechts- und Kommunalamt,
vom 26.01.2022 über die Geneh-
migung der Haushaltssatzung
2022 mit dem Haushaltsplan
2022, welcher die Versagung
der Kreditermächtigung 2022
beinhaltet, bei.

Aufstellungsbeschluss der Er-
gänzungssatzung „Am Jüden-
berg“ (Beschluss-Nr.
22/7/001)
Der Stadtrat der Großen Kreis-
stadt Meißen beschließt die Auf-
stellung einer Ergänzungssat-
zung für den Bereich der Flur-
stücke 1307/4, 1307/5 und
1308/2 der Gemarkung Meißen
mit einer Gesamtgröße von
2.552 m².

Aufstellungsbeschluss der Er-
gänzungssatzung „Am Hohen
Gericht“ (Beschluss-Nr.
22/7/002)
Der Stadtrat beschließt die Auf-
stellung einer Ergänzungssat-
zung für den Bereich der Flur-
stücke 1362/27, 1362/28,

1362/29, 1362/30, 1362/41 und
1362/43 der Gemarkung Meißen
mit einer Gesamtgröße von
1.042 m².

Entwurfs- und Auslegungsbe-
schluss der Ergänzungssat-
zung „Am Hohen Gericht“ (Be-
schluss-Nr. 22/7/003)
Der Stadtrat der Großen Kreis-
stadt Meißen beschließt:
1. Dem Entwurf zur Ergänzungs-

satzung „Am Hohen Gericht“
bestehend aus Planzeichnung
und Textteil (Planfassung: De-
zember 2021), erstellt vom
Planungsbüro Bothe, wird zu-
gestimmt. Die Begründung
zur Ergänzungssatzung (Fas-
sung: Dezember 2021) wird
gebilligt.

2. Der Entwurf der Ergänzungs-
satzung, bestehend aus Plan-
zeichnung, Textteil und Be-
gründung (Planfassung: De-
zember 2021) ist nach § 3
Abs. 2 Baugesetzbuch
(BauGB) öffentlich auszulegen
und die Träger öffentlicher
Belange zu beteiligen.

Festlegung der Ausgleichs-
maßnahmen zur 3. Änderung
des vorhabenbezogenen Be-
bauungsplanes „Neubau der
Straßenmeisterei Meißen im
Stadtteil Bohnitzsch“ (Be-
schluss-Nr. 22/7/019)
Der Stadtrat der Großen Kreis-
stadt Meißen beschließt für die
3. Änderung des vorhaben-bezo-
genen Bebauungsplanes „Neu-
bau der Straßenmeisterei Mei-

ßen im Stadtteil Bohnitzsch“ die
Festlegung folgender Aus-
gleichs- und Ersatzmaßnahmen:
- Aufwertung des Stadtein-

gangsbereiches an der Kreu-
zung B 6/Leipziger Straße (An-
lage 1)

- Fortsetzung der Begrünung
des Bürgergartens Triebisch-
tal (Anlage 2)

- Gehölzschutzstreifen in Kor-
bitz (Waldmehrung von 2016,
Anlage 3)

Diese Maßnahmen sind in den
Entwurf der 3. Änderung aufzu-
nehmen.

Vergabe der Bauleistungen
für die barrierefreie touristi-
sche Erschließung des Dom-
platzes in Meißen (Beschluss-
Nr. 22/7/016)
Der Stadtrat der Großen Kreis-
stadt Meißen beschließt, die Fir-
ma Wehnert GmbH aus Crost-
witz-Horka mit der Ausführung
der barrierefreien touristischen
Erschließung des Domplatzes im
1. Bauabschnitt zum geprüften
Angebotspreis von 288.849,72
Euro (brutto) zu beauftragen
und die dafür im Programm
GRW-Infra bereitgestellten För-
dermittel in Anspruch zu neh-
men, welche unter der Bedin-
gung bewilligt wurden, den 2.
und 3. Bauabschnitt bis zum
Jahr 2028 ebenfalls zu realisie-
ren.

Neufassung der Geschäfts-
ordnung für die Kommission
für Architektur und Stadtge-

staltung (KAS) der Großen
Kreisstadt Meißen (Be-
schluss-Nr. 22/7/013)
Der Stadtrat der Großen Kreis-
stadt Meißen beschließt die
Neufassung der Geschäftsord-
nung für die Kommission für Ar-
chitektur und Stadtgestaltung
(KAS) (Anlage).

Verordnung der Großen Kreis-
stadt Meißen über das Offen-
halten von Verkaufsstellen an
Sonntagen im Jahr 2022 (Be-
schluss-Nr. 22/7/025)
Der Stadtrat der Stadt Meißen
beschließt die Verordnung über
das Offenhalten von Verkaufs-
stellen an Sonntagen für vier
festgelegte Sonntag im Jahr
2022 anlässlich der traditionell
durchgeführten Märkte.

Verordnung über das Offen-
halten von Verkaufsstellen an
festgelegten Sonntagen im
Rahmen bestimmter regiona-
ler Ereignisse im Jahr 2022
(Beschluss-Nr. 22/7/026)
Der Stadtrat der Großen Kreis-
stadt Meißen beschließt die Ver-
ordnung über das Offenhalten
von Verkaufsstellen an festge-
legten Sonntagen im Rahmen
bestimmter regionaler Ereignis-
se im Jahr 2022.

Allgemeines Grundvermögen;
Gewerbe- und Industriegebiet
Meißen-Ost Änderung des
Erbbaurechtsvertrages mit
dem Deutschen Roten Kreuz
Landesverband Sachsen e. V.

(Beschluss-Nr. 22/7/014)
Der Stadtrat der Großen Kreis-
stadt Meißen beschließt die An-
passung des Erbbaurechts zug-
unsten des Deutschen Roten
Kreuzes Landesverband Sachsen
e. V. auf eine verbleibende Rest-
fläche von 4.925 m² des Flur-
stücks 492/18 Gemarkung Za-
schendorf. Die in der Anlage
markierte und noch zu vermes-
sende Fläche von ca. 481 m²
wird aus dem Vertrag herausge-
löst. Die mit dem Beschluss Nr.
09/4/040 erteilte Zustimmung
zur Belastung des Erbbaurechts
mit Grundpfandrechten in Höhe
der Investitionssumme der auf
dem Grundstück errichteten
Bauwerke bis zu einer Gesamt-
höhe von 8 Mio. Euro nebst Zin-
sen und Nebenleistungen wird
ohne Einschränkung für die ver-
ringerte Erbbaurechtsfläche auf-
rechterhalten.

Übertragung der Leitung des
Hortes der Aritagrundschule
(Beschluss-Nr. 22/7/022)
Der Stadtrat Meißen überträgt
die Leitung des Hortes der Ari-
tagrundschule ab 01.02.2022 an
Frau Ramona Blaurock.

Übertragung der Leitung des
Hortes der Johannesgrund-
schule (Beschluss-Nr.
22/7/023)
Der Stadtrat Meißen überträgt
die Leitung des Hortes der Jo-
hannesgrundschule ab
01.02.2022 an Frau Claudia Dör-
schel.

Beschlüsse der 25. Sitzung des Stadtrates vom 02.02.2022

Aufgrund von § 8 Abs. 2 des Ge-
setzes über die Ladenöffnungs-
zeiten (SächsLadÖffG) vom
1. Dezember 2010 wird vom
Stadtrat der Großen Kreisstadt
Meißen folgendes verordnet:

§ 1
Geltungsbereich

Diese Verordnung gilt für die
Verkaufsstellen des Stadtzen-
trums, welche durch ihre örtli-
che Lage mit dem Straßenthea-
terfest „Gassenzauber“ verbun-
den sind. Das sind die Verkaufs-
stellen auf folgenden Straßen
und Plätze:

Markt – Elbstraße – Heinrichs-
platz – Kleinmarkt – Gerbergas-
se – Neugasse – Martinstraße –
Hahnemannsplatz – Marktgasse
– Fleischergasse – Roßmarkt –
Görnische Gasse bis Jüdenberg-
straße – Burgstraße – Baderberg
– Theaterplatz – Leipziger Stra-
ße bis Kino

§ 2
Verkaufsoffener Sonntag

Für das Jahr 2022 wird festge-
legt, dass alle im Geltungsbe-
reich ansässigen Verkaufsstellen
aus Anlass des in diesem Gebiet
stattfindenden Straßentheater-
festes „Gassenzauber“ am Sonn-
tag, den 17.07.2022 in der Zeit
von 12.00 bis 18.00 Uhr öffnen
dürfen.

§ 3
Aufsicht und Nachschau

Inhaber von Verkaufsstellen so-
wie Gewerbetreibende und ver-
antwortliche Personen, die Wa-
ren innerhalb oder außerhalb
von Verkaufsstellen gewerblich
anbieten, sind verpflichtet, den
Aufsichtsbehörden auf Verlan-
gen die zur Erfüllung der Aufga-
ben dieser Behörden erforderli-
chen Angaben wahrheitsgemäß
und vollständig zu machen.
Auf die Beachtung der Bestim-
mungen zur Beschäftigung von
Arbeitnehmern an Sonn- und

Feiertagen nach § 10 SächsLa-
dÖffG wird besonders hingewie-
sen.

§ 4
Schlussbestimmungen

Die übrigen Bestimmungen des
Sächsischen Ladenöffnungsge-
setzes sowie die Bestimmungen
des Jugendarbeitsschutzgeset-
zes, des Mutterschutzgesetzes,
des Arbeitszeitgesetzes und des
Gesetzes über den Schutz der
Sonn- und Feiertage im Freistaat
Sachsen bleiben unberührt.

§ 5
In-Kraft-Treten

Die Verordnung tritt am Tage
nach ihrer öffentlichen Bekannt-
machung in Kraft und am
31.12.2022 außer Kraft.

Meißen, 03.02.2022

Olaf Raschke
Oberbürgermeister

Verordnung der Großen Kreisstadt Meißen
über das Offenhalten von Verkaufsstellen an Sonntagen
aus Anlass bestimmter regionaler Ereignisse im Jahr 2022

Der Verwaltungsausschuss hat
in seiner Sitzung vom
19.01.2022 folgende Beschlüsse
gefasst:

Verpachtung einer Teilfläche
des Flurstücks Nr. 404/1 Ge-
markung Oberspaar, ehemali-
ge Radlerrast an der Elbe an
den Albis Colonia Ruderge-
sellschaft Meißen e. V. (Be-
schluss-Nr. 22/7/018)

Die Große Kreisstadt Meißen be-
schließt, eine Teilfläche von ca.
2.100 m² des Flurstücks Nr.
404/1 Gemarkung Oberspaar,
Dresdner Straße, an den Albis
Colonia Rudergesellschaft Mei-
ßen e.V. zur Errichtung und Be-
treibung eines Vereinsgeländes
für zunächst 12 Jahre bis zum
31.12.2034 zu verpachten. Das

jährliche Pachtentgelt in Höhe
von 4.200 Euro wird dem ge-
meinnützigen Verein erlassen.
Dies entspricht bei einer Lauf-
zeit von zunächst 12 Jahren ei-
nem Gesamterlass von
50.400 Euro.

Annahme und Vermittlung
von Sach- und Geldspenden,
Schenkungen und ähnlichen
Zuwendungen gemäß § 73
Abs. 5 der Sächsischen Ge-
meindeordnung, Zeitraum
21.10.2021. bis 19.01.2022 (Be-
schluss-Nr. 22/7/020)

Der Verwaltungsausschuss be-
schließt die Annahme von Sach-
und Geldspenden, Schenkungen
und ähnlichen Zuwendungen
entsprechend der Sammelliste
für den Zeitraum 21.10.2021 bis
19.01.2022 (Anlage 1).

Beschlüsse der 19. Sitzung
des Verwaltungsausschusses

vom 19.01.2022
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I. Hiermit wird die Haushaltssatzung 2022 der Großen Kreisstadt Meißen mit fol-
gendem Wortlaut bekannt gemacht:

Haushaltssatzung der Großen Kreisstadt Meißen
für das Haushaltsjahr 2022

Aufgrund von § 74 der Gemeindeordnung für den Freistaat Sachsen (SächsGemO) in
der jeweils geltenden Fassung hat der Stadtrat in der Sitzung am 08. Dezember
2021folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022, der die für die Erfüllung der Aufgaben
der Großen Kreisstadt Meißen voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden
Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen
enthält, wird:

im Ergebnishaushalt mit dem

– Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge auf 62.469.740 Euro
– Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen auf 62.491.500 Euro
– Saldo aus den ordentlichen Erträgen und Aufwendungen

(ordentliches Ergebnis) auf -21.760 Euro

– Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge auf 724.200 Euro
– Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen auf 374.500 Euro
– Saldo aus den außerordentlichen Erträgen und Aufwendungen

(Sonderergebnis) auf 349.700 Euro

– Gesamtergebnis auf 327.940 Euro

– Betrag der veranschlagten Abdeckung von Fehlbeträgen des
ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren auf 0 Euro

– Betrag der veranschlagten Abdeckung von Fehlbeträgen des
Sonderergebnisses aus Vorjahren auf 0 Euro

– Betrag der Verrechnung eines Fehlbetrages im ordentlichen
Ergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3
SächsGemO auf 0 Euro

– Betrag der Verrechnung eines Fehlbetrages im Sonderergebnis
mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO auf 0 Euro

– veranschlagten Gesamtergebnis auf 327.940 Euro

im Finanzhaushalt mit dem

– Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit auf 59.657.840 Euro

– Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit auf 56.574.150 Euro

– Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungs-
tätigkeit als Saldo der Gesamtbeträge der Einzahlungen und
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf 3.083.690 Euro

– Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf 7.901.900 Euro
– Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf 14.987.200 Euro
– Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus

Investitionstätigkeit auf -7.076.300 Euro

– Finanzierungsmittelüberschuss oder -fehlbetrag als Saldo aus
dem Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungs-
tätigkeit und dem Saldo der Gesamtbeträge der Einzahlungen
und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf -3.992.610 Euro

– Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf 477.200 Euro
– Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf 2.379.000 Euro
– Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus

Finanzierungstätigkeit auf -1.901.800 Euro

– Veränderungen des Bestandes an Zahlungsmitteln im
Haushaltsjahr - 9.844.410 Euro

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen
und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf 0 Euro
festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von
Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für
Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten,
(Verpflichtungsermächtigungen) wird auf 2.419.100 Euro
festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, der zur rechtzeitigen Leistung
von Auszahlungen in Anspruch genommen werden darf, wird auf 10.000.000 Euro
festgesetzt.

§ 5

Die Hebesätze für Realsteuern, die in einer gesonderten Satzung festgesetzt worden
sind, betragen

für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) 315 Prozent
für die Grundstücke (Grundsteuer B) 430 Prozent
Gewerbesteuer 400 Prozent

§ 6

1. Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen ab 50.000 EURO gelten als
erheblich im Sinne des § 1 Absatz 3 Nr. 6 SächsKomHVO.

2. Der Stellenplan 2022 wird in der Anlage neu festgesetzt.

Das Landratsamt Meißen hat mit Bescheid vom 26.01.2022, Az: 1842/2022 die Geneh-
migung des Gesamtbetrages der vorgesehenen Kreditaufnahmen in Höhe von
2.750.000 EUR, der vom Stadtrat der Stadt Meißen am 08. Dezember 2021 mit der
Haushaltsatzung für das Jahr 2022 beschlossen wurde, nicht erteilt. Dieser Änderung
des Gesamtbetrages der Kreditaufnahmen ist der Stadtrat mit Beschluss-Nr. 22/7/032
vom 02.02.2022 beigetreten.

Meißen, den 03.02.2022

Olaf Raschke
Oberbürgermeister

II. Die Haushaltssatzung tritt mit Wirkung vom 01.01.2022 in Kraft.

III. Die Haushaltssatzung mit Haushaltsplan 2022 wird im Bürgerbüro der Stadt Mei-
ßen, Burgstraße 32, 01662 Meißen für die Dauer vom 21.02.2022 bis 28.02.2022 wie
folgt zur Einsichtnahme für Jedermann ausgelegt:

Montag 9.00 bis 12.00 Uhr,
Dienstag 9.00 bis 12.00 Uhr und 14.00 bis 18.00 Uhr,
Mittwoch 9.00 bis 12.00 Uhr,
Donnerstag 9.00 bis 12.00 Uhr und 14.00 bis 18.00 Uhr,
Freitag 9.00 bis 12.00 Uhr,
Samstag 9.00 bis 12.00 Uhr.

Aufgrund der Corona-bedingten Einschränkungen wird der Einlass nach Betätigen der
Klingel Burgstraße 32 und nur mit Mund-Nasen-Schutz gewährt.

Meißen, den 03.02.2022

Olaf Raschke
Oberbürgermeister

Bekanntmachung der Haushaltssatzung 2022 der Großen Kreisstadt Meißen














